
Gemeinde Oberbuchsiten Zonenreglement

Änderung Zonenreglement der Gemeinde Oberbuchsiten

Mitwirkungsexemplar

Gestützt auf § 14 ff. des Planungs- und Baugesetzes vom 03. 12. 1978 (Stand 01 07. 2018) erfolgt folgende
Änderung der Zonenvorschriften:

(Ersetzt bisherigen § 37 Naturgefahren, RRB Nr. 2023/2120)

Hinweis:
Neu in roter Schrift

Aufgehoben in durchgestrichener Schrift

§ 37 Naturgefahren

7 Zweck Naturgofohrcnzoncn und Noturgcfohronhinwcisbcrcicho Die Vorgaben zu den Natur-
gefahren bezwecken den Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Naturge-
fahren, primär mittels raumplanerischen und wo nicht anders möglich, baulichen Mas-
snahmen.

2 Darstellung Im Naturgofahrcnplan dargestellt. Die jeweiligen Naturgefahrenzonen sind im Natur-
gefahrenplan dargestellt

Der Naturgefahrenplan umfasst die vorhandenen Gefahrenzonen (gelb / gelb WCISG
schraffiert/ blou / rot) innerhalb des Perimeters der kommunalen Gefahrenkartierung.
Ausserhalb des Perimeters Gefahrenkartierung oder falls keine Naturgcfahrcnkartc
vorhanden ist, ist gilt die Naturgefahrenhinweiskarte §ö4i§ gemäss kantonalem Geo-
portat.

Bei Bauvorhaben ist zusätzlich die Gofährdungskarto Oborflächonabfluss des BAFU
hinweisend zu berücksichtigen.

S- Ncubcurtoilung Wenn bauliche Massnahmon orgriffon worden sind, dio oino Noubourtoilung dos No
und Nach-
führung

43 Auflagen

S4 Zuständig-
keiten

turgofahronplans nach sich ziehen, sind die Auflagen unter Einbezug der Koordinati"
onsstollo Naturgofahron fostzulogon. Im Minimum gölten die Auflagen gomäss dorn
Bereich Restgefährdung.

Bei Nachführungon dos Naturgofahrcnplans, die? sich aufgrund konkreter Massnah
men ergeben, wird auf die aktualisierte Karte im Gooportal des Kantons vorwiesen.

Gefahrenhinweiskarte

Befindet sich ein Bauvorhaben in einem Gefahrenhinweisgebiet oder falls keine und
ist der Gefahrenprozess nicht in der Naturgofahron karte vorhanden ist Gefahrenkarte
abgedeckt, sind Abklärungen zur Gefährdung und der Risiken nötig.

Die kommunale Baubehörde informiert die Bauherren entsprechend.

Die kommunale Baubehörde kann Auflagen und vertiefte Abklärungen in Rückspra-
ehe mit der Koordinationsstelle Naturgefahren erlassen.
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Mit dem Baugesuch sind die der Gefahrenquelle entsprechend vorgesehenen
.beteSchutzmassnahmen zu beschreiben und zu begründen. Die kommunale Baube-
hörde prüft die vorgesehenen Sicherheitsmassnahmen.

Sie kann im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens weitergehende Abklärungen und
Massnahmen (wie zum Beispiel Baugrunduntersuchungen oder Änderungen des Bau-
Vorgangs) verlangen.

Verbotsbereich erhebliche Gefährdung (rot)

Die Zulässigkcit von neuen Boutcn und Anlogon ist abhängig von der Prozcssart (z. B.
Ufororosion) und parzollonspozifisch, mit dor kantonalen Koordinationsstcllo Naturgc
fahren abzuklären.

Für bcGtchondc Bauten sind die notwendigen Massnahmon oinzolfallwoiso und untor
Abwägung aller Intorosson abzuklären (zum Beispiel bauliche Massnahmon, Notfall-
Planung). Dabei hat die kommunale BLiubchördo mit der kantonalen Koordinations

stelle Naturgofahron zusammen zu arbeiten.

Die Erstellung von neuen Bauten und Anlagen ist grundsätzlich nicht zulässig. Ausnah-
men von diesem Grundsatz in bereits bebauten Zonen sowie Massnahmen für beste-

hende Bauten und Anlagen müssen fallweise unter Abwägung der Interessen und un-
ter Abwägung der Interessen und unter Einbezug der kantonalen Koordinationsstette
Natur-gefahren beurteilt werden (bauliche Massnahmen, Notfallplanung).

Hinweisbereich Ufererosion (schwarz schraffiert)

Im Hinweisbereich Ufererosion sind Schäden durch Ufererosion der Dünnem möglich.
Die kommunale Baubehörde informiert die Bauherrschaft über die mögliche Gefähr-
düng und weist auf mögliche Massnahmen zur Schadensverhütung hin.

Oberflächenabfluss

Der Gefährdung durch Oberflächenabfluss ist angemessen Rechnung zu tragen. Po-
tenziell gefährdete Gebiete durch Oberflächenabfluss zeigt die Gefährdungskarte
Oberflächenabfluss des BAFU1 auf (im WebGIS Kt. Solothurn abrufbar).

Gebäudeöffnungen (Hauszugänge, Fensteröffnungen, Abfahrten, Lichtschächte usw.)
sind ausreichend zu erhöhen oder abzuschirmen. Das Wasser ist schadfrei abzuleiten

oder die Gebäudeöffnungen sind wasserdicht auszuführen. Die örtlichen Gegeben-
heiten sind dabei zu beachten.

Die Baubewilligungsbehörde kann, wenn nötig, auf Kosten der Bauherrschaft eine
Begutachtung durch Fachleute anordnen. Soweit überwiegende öffentliche Interessen
es erfordern, kann die Baubewilligungsbehörde weitergehende Massnahmen verlan-
gen.

1 htt s://www. bafu. admin. ch/bafu/de/homeAhemen/natur efahren/fachinformationen/natur efahrensituation-und-raumnutzun / e-
fahren rundla en/oberflaechenabfluss.html
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